




























































Gemeinde Oberdischingen 
Alb-Donau-Kreis 

 
5. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluß an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung) vom 5.12.2000 i.d.F. v. 22.6.2004 
 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2,  
8 Abs.2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 14.12.2010 folgende Satzung zur Änderung  der 
Wasserversorgungssatzung vom 5.12.2000 i.d.F. vom 22.6..2004 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Wasserversorgungssatzung wird wie folgt geändert: 
 
§ 15 Abs.1 Ziff. 3 erhält folgende Fassung:                                                             

 
§ 15 

Kostenerstattung 
 

(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten: 
 
1.  ……  
 
2. …… 
 
3. Die Kosten der Unterhaltung der Hausanschlüsse insoweit, als sie die Aufwendungen für 
die Wiederherstellung des alten Zustandes auf den durch die Arbeiten beanspruchten 
Flächen und Aufwendungen für Teile des Hausanschlusses betreffen, die innerhalb der 
Außenwandseite des angeschlossenen Gebäudes oder hinter dem Eintritt der 
Anschlussleitung in einen Schacht eines angeschlossenen Grundstücks verlaufen.  
Die übrigen Kosten der Unterhaltung der Hausanschlüsse trägt die Gemeinde.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 1.1.2011 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntgabe dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Ausgefertigt: 
Oberdischingen, den 14.12.2011 
 
 
 
Gez. Droste, Bürgermeister 
















